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Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen aus
Kunststoff oder Metall "ZZ M20-590"

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst 14 Seiten und 21 Anlagen.
Diese allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die zur Bauart enthaltenen Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-19.15-1182 vom
1. Juni 2018.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelun-
gen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen
müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt
und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung für die Bauart.

26883420 1.19.53-227/20



Deutsches
Institut

DIBtBautechnik

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-19.53-2529 Seite 3 von 14 | 11. Dezember 2020

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) gilt für die Errichtung der Abschottung "ZZ M20-
890" als Bauart zum Verschließen von Öffnungen in feuenNiderstandsfähigen Wänden und
Decken nach Abschnitt2.2, durch die elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen nach
Abschnitt 2.3 hindurchgeführt wurden (sog. Kombiabschottung), wobei die Aufrechterhaltung
der FeuenNiderstandsfähigkeit im Bereich der Durchführungen bei einseitiger Brandbean-
spruchung — unabhängig von deren Richtung — für 90 Minuten als nachgewiesen gilt (feuer-
beständig).

1.2 Die Kombiabschottung besteht im Wesentlichen aus Formteilen, ggf. sog. Glasgewebe-
streifen und einem dämmschichtbildenden Baustoff sowie — in Abhängigkeit von den durch-
geführten Installationen — ggf. aus Streckenisolierungen und/oder Rohrmanschetten. Die
Kombiabschottung ist gemäß Abschnitt2.5 aus den Bauprodukten nach Abschnitt2.1 zu
errichten.

1.3 Die Abschottung darf im Innern von Gebäuden — auch zu Aufenthaltsräumen und zugehöri-
gen Nebenräumen hin — errichtet werden.

1.4 Die in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebenen und in den Anlagezeichnun-
gen dargestellten Ausführungen stellen Mindestanforderungen zur Erfüllung der Anforderun-
gen an den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberührt. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden insbesondere keine Nachweise zum Wär-
me- oder Schallschutz sowie zur Dauerhaftigkeit der aus den Bauprodukten errichteten
Abschottung geführt.

2 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

2.1 Bestimmungen für die zu verwendenden Bauprodukte

2.1.1 Formteile

Die quaderförmigen Formteile, "ZZ 220" bzw. "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" genannt,
müssen den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-2466
entsprechen. Die Formteile dürfen auch vakuumiert (komprimiert) sein.

Für die Nachbelegung dürfen mindestens 20 cm breite sog. Nachinstallationskeile gemäß
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-2466 verwendet werden, deren
Länge der Schottdicke entsprechen muss.

2.1.2 Dämmschichtbildende Baustoffe

2.1.2.1 Die dämmschichtbildenden Baustoffe, "ZZ 333" bzw. "ZZ-Masse NE" und "ZZ 300" bzw.
"ZZ-Brandschutzmasse BDS-N" genannt, müssen den Bestimmungen der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-1600 entsprechen.

2.1.2.2 Der dämmschichtbildende Baustoff "ZZ 330" bzw. "ZZ-Brandschutzschaum 2K NE" muss
den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-1599 entspre-
chen.

2.1.3 Aufleistungen und Rahmen

Für die Aufleistungen oder Rahmen sind Streifen aus mindestens 12,5 mm dicken nicht-
brennbaren1 Bauplatten (GKF-, Gipsfaser- oder Kalzium-Silikat-Platten) zu verwenden.

Abweichend davon sind bei Errichtung in nichttagenden, raumabschließenden Wandkon-
struktionen "PRIOWALL EI90" bzw. "RB EI90" (s. Abschnitt 2.2.1) für die Aufleistungen und

Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen
erfolgt gemäß der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen,
Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MVVTB) Ausgabe 2019/1, Anhang 4, Abschnitt 1 (s. www.dibt.de).
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Rahmen Streifen aus 42 mm dicken Gipsfaserplatten "PRIODEK H-..." gemäß
DIN EN 141902 und der Leistungserklärung Nr. Dop/PRIODEK-H/004-0819 vom 19.08.2019
zu verwenden.-

2.1.4 Bauprodukte für Streckenisolierungen

2.1.4.1 Mineralwolle-Matten bzw. -Scha|en

Die Mineralwolle-Matten bzw. Mineralwolle-Schalen für Streckenisolierungen der Firma
Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, 45966 Gladbeck müssen der
DIN EN 143033 sowie Tabelle 1 entsprechen.

Im Genehmigungsverfahren wurden nur Mineralwolle-Matten bzw. Mineralwolle-Schalen mit
folgenden Kennwerten als geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar1, Schmelzpunkt 2 1000 °C
nach DIN 4102-174, Rohdichte gemäß Tabelle 1.

Tabelle 1

Mineralwolle-Matte bzw. Rohdichte Verwendbarkeitsnachweis5/Leistungs-
Mineralwolle-Schale [kg/m3] erklärung Nr./Datum

"Rockwool 800" 90 - 115 DE0721071803 vom 24.07.2018

"Rockwool WM960" 100 PROWM960D-02 vom 01.04.2017

"Conlit 150 P" 150 P-MPA-E-02-507

"Conlit 150 U" 150 P-NDSO4-417

"Rockwool ProRox PS960" 125 PROPS960NL-03 vom 04.05.2017

"ProRox WM 950" 85 PROWM950D-01 vom 01.06.2013

Die Streckenisolierungen dürfen wahlweise mit einer 0,35 mm bis 1 mm dicken Umman-
telung aus PVC-hart oder einer 0,6 mm bis 1 mm dicken äußeren Bekleidung aus Stahl-
blech, die ausreichend gegen Korrosion geschützt sein muss, versehen sein.

2.1.4.2 Isolierungen aus flexiblem Elastomerschaum (FEF)

Die Isolierungen aus flexiblem Elastomerschaum6 für Streckenisolierungen müssen der
DIN EN 143047 sowie Tabelle 2 entsprechen.

2 DIN EN14190:2014-09 Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung — Begriffe, Anforderungen und
Prüfverfahren

3 DIN EN 14303:2016-08 Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebs-
technische Anlagen in der Industrie - Werkmäßig hergestellte Produkte aus
Mineralwolle (MW) — Spezifikation

4 DIN 4102-17:2017-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralwolle-
Dämmstoffen; Begriffe, Anforderungen, Prüfung

Der Verwendbarkeitsnachweis ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis.

Die Herstellung und Zusammensetzung der Bauprodukte muss den in der Prüfung verwendeten oder zu diesem
Zeitpunkt bewerteten entsprechen (Produktionsstand: Mai 2014).

7 DIN EN 14304:2016-03: Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebs-
technische Anlagen in der Industrie - Werkmäßig hergestellte Produkte aus flexib-
lem Elastomerschaum (FEF) - Spezifikation; Deutsche Fassung EN 14304:2015
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Tabelle 2

Bezeichnung/Firma Dicke [mm] Leistungserklärung Nr./Datum

"AF/Armaflex" der Firma Armacell GmbH, 9 — 31 0543-CPR-2016 vom 01.04.2016
48153 Münster

"NH/Armaflex" der Firma Armacell GmbH, 9 - 31 0543-CPR-2013-015
48153 Münster vom 01.01.2015

"SH/Armaflex" der Firma Armacell GmbH, 9 - 31 0543-CPR-2013 vom 01.01.2015

48153 Münster

"KaieX-KKplus" der Firma Wilhelm Kai- 9 - 31 DoP KKpIus 11082016001
mann GmbH & Co. KG, 33161 Hövelhof vom 11.08.2016

"FLEXEN Kältekautschuk Plus" der Firma 9 - 31 LE 5258501006 00 M Flexen-
Würth GmbH & Co KG, 74653 Künzelsau Kältekautschuk-Plus

vom 12.11.2014

2.1.4.3 Schaumglas-Rohrschalen "FOAMGLAS"

Die Schaumglas-Rohrschalen für Streckenisolierungen, "FOAMGLAS" genannt, der Firma
Deutsche FOAMGLAS GmbH, 42781 Haan, müssen der DIN EN 143058 und der Leistungs-
erklärung CPR-2014-DoP n 100010015 vom 01.01.2014 entsprechen.

Im Genehmigungsverfahren wurden "FOAMGLAS"-Rohrschalen mit folgenden Kennwerten
als geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar1, Rohdichte 110 kg/m3 bis 150 kg/m3,
Erweichungspunkt mindestens 700 °C, Dicke: 25 mm bis 50 mm.

2.1.5 Glasgewebestreifen

Die bei Errichtung in Decken ggf. einzulegenden Glasgewebestreifen9 müssen 2 20 cm breit
sein und den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-2466
entsprechen.

2.1.6 Rohrmanschetten

An Rohren gemäß Abschnitt 2.3.4 mit Rohraußendurchmessern > 110 mm bis 160 mm
müssen Rohrmanschetten Typ "ZZ-Manschette Typ A" bzw. "ZZ-Manschette Typ AS" nach
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-1659 angebracht werden.

2.2 Wände, Decken, Öffnungen
2.2.1 Die Abschottung darf in Wänden und Decken errichtet werden, die den Angaben der Tabel-

len 3 und 4 entsprechen. Die Wände und Decken müssen im Übrigen den Technischen
Baubestimmungen entsprechen. Beim Einbau in leichten Trennwänden sind die Angaben
des Abschnitts 2.2.3 zu beachten.

8 DIN EN 14305:2013-04 Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für
betriebstechnische Anlagen in der Industrie — Werkmäßig hergestellte Produkte aus
Schaumglas (CG) — Spezifikation

Aufbau und Zusammensetzung sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.

268834.20 1.19.53-227/20






























































